
Gebührenreglement für Anlagen und Räumlichkeiten der 
Stadt Maienfeld

Die Aufsichtskommission der Stadt Maienfeld behält sich jederzeit Änderungen der Tarife vor.
Ausfallstunden infolge Bühnenbenützung oder andere Anlässe werden nicht rückvergütet.
Die Stadt ist nicht verpflichtet, Raumersatz für Ausfallstunden zur Verfügung zu stellen.
Wohltätige Anlässe siehe Art. 13 im Reglement über die Benützung der Liegenschaften 
der Stadt Maienfeld

Rabatt-Abstufung

Die Stadt Maienfeld gewährt zur Unterstützung der Vereine folgende Rabatte auf die Basispreise:

Proben  /  Training  /  Übungen:

Jugendvereine und Institutionen mit Sitz in Maienfeld bis 16 Jahre sind gratis

Vereine mit Sitz in Maienfeld und mehr als 50 % Mitgliedern
wohnhaft in Maienfeld 90 % Rabatt

Vereine mit Sitz in Maienfeld und weniger als 50 % Mitgliedern
wohnhaft in Maienfeld, Jenins und Fläsch 60 % Rabatt

Vereine mit Sitz in Jenins oder Fläsch mit mehr als 50 % Mitgliedern
wohnhaft in Maienfeld, Jenins und Fläsch 60 % Rabatt

Vereine mit Sitz in Maienfeld und weniger als 10 % Mitgliedern
wohnhaft in Maienfeld, Jenins und Fläsch 20 % Rabatt

Vereine mit Sitz ausserhalb von Maienfeld, Jenins oder Fläsch
mit mindestens 10 % der Mitglieder wohnhaft in Maienfeld, Jenins
und Fläsch 20 % Rabatt
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Nutzungsrecht Gemeinden Fläsch und Jenins

Gestützt auf die Vereinbarung über die Einräumung von Nutzungsrechten
an der Mehrzweckhalle Lust zwischen der Stadt Maienfeld und den
Gemeinden Fläsch und Jenins vom 20.07.2007, wird den Gemeinden Fläsch
und Jenins ein Nutzungsrecht an je einer Halle an je einem Abend pro
Woche in der Mehrzweckhalle Lust eingeräumt. 80 % Rabatt

Anlässe  /   Veranstaltungen:

 
und anderen Institutionen mit Sitz in Maienfeld mit mehr 
als 50 % Mitgliedern wohnhaft in Maienfel 50 % Rabatt

Kommerziellen Vereins- und Kulturanlässe von Vereinen
und anderen Institutionen mit Sitz in Maienfeld mit weniger
als 50 % Mitgliedern wohnhaft in Maienfeld 20 % Rabatt

Das Gebührenreglement für Anlagen und Räumlichkeiten der Stadt Maienfeld tritt für die
Räumlichkeiten der Dreifachturnhalle mit Mehrfachnutzung ab Inbetriebnahme derselben 
in Kraft.  Für alle übrigen Liegenschaften gilt das neue Gebührenreglement ab 01.08.2007.
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